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Entwurf der Verordnung zur Änderung der 17. BImSchV und der ChemVerbotV vom 23.06.2023 

 

Stellungnahme der Länder zum Entwurf der Verordnung  zur  Änderung  der  Verordnung  über  die  Verbrennung  und  
die  Mitverbrennung  von  Abfällen  und  zur  Änderung  der  Chemikalien- 
Verbotsverordnung vom 23.06.2023 
 
Zusammenfassung Länder 
 

Lfd.-
Nr. 

Stellung-
nehmende 
Stelle 

Genaue Fundstelle 
(Artikel, §, Absatz, 
…) 

Seite 
Zeile 

Art des 
Kommen-
tars1 

Stellungnahme ggf. Textvorschläge  Anmerkun-
gen BMU 

1 HB, SUKW Artikel 1 Nummer 
7. a) aa) eee)/ 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Buch-
stabe g der 17. BIm-
SchV  

S. 8  Bremen plädiert dafür, für Quecksilber bezüg-
lich der Tagesmittelwerte die oberen Werte 
der Bandbreite der Durchführungsbestimmun-
gen anzusetzen. Wir gehen davon aus, dass 
strengere Werte nur unerheblich zu einer Ver-
besserung der Immissionssituation beitragen 
würden. Zudem wird in der Begründung dies-
bezüglich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
nicht erläutert. Wir bitten um entsprechende 
Ergänzung. 

In Buchstabe g wird die Angabe 
„0,03 mg/m³“ durch die Angabe 
„0,02 mg/m³“ ersetzt. 

 

2 HB, SUKW Artikel 1 Nummer 
7. a) bb) aaa)/ 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buch-
stabe c der 17. BIm-
SchV 

S. 8  Bremen plädiert dafür, für Chlorverbindungen 
(HCl) bezüglich der Halbstundenmittelwerte 
die Werte der bestehenden 17. BImSchV bei-
zubehalten. Wir gehen davon aus, dass stren-
gere Werte nur unerheblich zu einer Verbesse-
rung der Immissionssituation beitragen wür-
den. Zudem wird in der Begründung diesbe-
züglich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
nicht erläutert. Wir bitten um entsprechende 
Ergänzung. 

7. a) bb) aaa) streichen.  

 
1  Art des Kommentars: allg = allgemein; te = technisch; red = redaktionell 



2 
Entwurf der Verordnung zur Änderung der 17. BImSchV und der ChemVerbotV vom 23.06.2023 

 

Lfd.-
Nr. 

Stellung-
nehmende 
Stelle 

Genaue Fundstelle 
(Artikel, §, Absatz, 
…) 

Seite 
Zeile 

Art des 
Kommen-
tars1 

Stellungnahme ggf. Textvorschläge  Anmerkun-
gen BMU 

3 HB, SUKW Artikel 1 Nummer 
7. a) bb) bbb)/ 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buch-
stabe g der 17. BIm-
SchV 

S. 8  Bremen plädiert dafür, für Quecksilber bezüg-
lich der Halbstundenmittelwerte die Werte der 
bestehenden 17. BImSchV beizubehalten. Wir 
gehen davon aus, dass strengere Werte nur 
unerheblich zu einer Verbesserung der Immis-
sionssituation beitragen würden. Zudem wird 
in der Begründung diesbezüglich der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz nicht erläutert. Wir 
bitten um entsprechende Ergänzung. 

7. a) bb) bbb) streichen.  

4 HB, SUKW Artikel 1 Nummer 
8. a)/§ 10 Absatz 1 
Nummer 2 der 17. 
BImSchV 

S. 9  Bremen plädiert dafür, für Quecksilber bezüg-
lich der Jahresmittelwerte die oberen Werte 
der Bandbreite der Durchführungsbestimmun-
gen anzusetzen. Wir gehen davon aus, dass 
strengere Werte nur unerheblich zu einer Ver-
besserung der Immissionssituation beitragen 
würden. Zudem wird in der Begründung dies-
bezüglich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
nicht erläutert. Wir bitten um entsprechende 
Ergänzung. 

8. a) streichen.  
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